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Grundrente und Minijobber 
 
Diese Voraussetzung muss für die Grundrente erfüllt sein 

Um eine Grundrente beziehen zu können, sind mindestens 33 Jahre mit 
Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung aus Beschäftigung, Kindererziehung oder 
Pflegetätigkeit erforderlich. Das sind sogenannte Grundrentenzeiten. Auch die 
Zeiten, in denen Minijobber eigene Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben, 
werden hinzugerechnet. Minijobber dürfen sich also nicht von der 
Versicherungspflicht zur Rentenversicherung befreien lassen, wenn die Arbeitszeit 
im Minijob zur Grundrentenzeit zählen soll. 

Der Grundrentenzuschlag ist gestaffelt und wird erst mit Grundrentenzeiten ab 35 
Jahren in voller Höhe von der Rentenkasse gezahlt. Rentnerinnen und Rentner, die 
mindestens 33 Jahre, aber weniger als 35 Jahre Grundrentenzeiten haben, erhalten 
den Zuschlag nicht in voller Höhe. 

So wirkt sich ein Minijob auf die Grundrente aus 

Ein Minijob hat keinen Einfluss auf die Höhe der Grundrente. Für die Berechnung der 
Grundrente werden nur Zeiten mit einem Einkommen von mindestens 30 Prozent 
des bundesweiten Durchschnittsverdienstes aller Versicherten berücksichtigt. Im 
Jahr 2020 waren das 1.014 Euro im Monat. Da das Einkommen in einem Minijob 
deutlich unter diesem Wert liegt, wird die Minijob-Zeit bei der Berechnung der 
Grundrente nicht berücksichtigt. 

Das bedeutet für Minijobber 

• Dass Minijobber allein durch Minijobs eine Grundrente erhalten, ist also nicht 
möglich, da die Zeiten des Minijobs selbst für die Berechnung des 
Grundrentenzuschlags nicht berücksichtigt werden. 

• Jedoch kann der Minijob dazu beitragen, die geforderten 33 Jahre für den 
Anspruch auf die Grundrente zu erreichen. 

• Ihre Minijobber dürfen sich also nicht von der Versicherungspflicht zur 
Rentenversicherung befreien lassen, wenn die Arbeitszeit im Minijob zur 
Grundrentenzeit zählen soll. 
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